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BU�DESfINISTERIUM FÜR FINANZEN 

GI. 56 1048/1-11/10/94 

\ 
'. 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 W i e n  

�I��.���."�.����:��l 
Datum: 1 1. APR. 1994 

12. April 1991t 
Verteilt ."ü ... _ .. ü.ü._. __ ü.üü_.ü .... 

Himmelpfortgasse 4-8 

Postfach 2 

A-1015 Wien 

Telex 111688 

Telefax 513 99 93 

Sachbearbeiter: 

Rat Mag. Ing. Trattner 

Telefon: 

51 433/1824 DW 

Betr: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Land- und forst­
wirtschaftliche Bundeschulgesetz und das SchUG geändert werden; 
Begutachtungsverfahren 

In der Beilage werden 25 Ausfertigungen der ho. Stellungnahme zum Entwurf des 

Bundesministeriums für Unterricht und Kunst für ein Bundesgesetz, mit dem das 

Land- und forstwirtschaftliche Bundesschulgesetz und das SchUG geändert werden, 

übermittelt. 

Beilage 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung: 

8. April 1994 

Für den Bundesminister: 

Dr. Schultes 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN 

GZ. 56 1048/1-11/10/94 

An das 
Bundesministerium für Unterricht 
und Kunst 

Minoritenplatz 5 
1014 W i e n  

DVR: 0000078 

Himmelpfortgasse 4-8 

Postfach 2 

A-1015 Wien 

Telex 111688 

Telefax 513 99 93 

Sachbearbeiter: 

Rat Mag. Ing. Trattner 

Telefon: 

51 433/1824 DW 

Betr: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Land- und forst­

wirtschaftliche Bundeschulgesetz und das SchUG geändert werden; 
Begutachtungsverfahren; do. ZI. 12.772/2-111/2/94 

Bezugnehmend auf das im Betreff genannte do. Schreiben vom 23. Februar 1994 

erklärt das Bundesministerium für Finanzen, daß zu den vorgelegten Gesetzes­

entwürfen grundsätzlich keine Einwände bestehen. 

Voraussetzung dafür ist, daß durch die ggstl. Novellierung keine zusätzlichen Kosten 

entstehen. Dies ist durch eine entsprechende Gestaltung der noch zu erstellenden 

Lehrpläne sicherzustellen. 

Redaktionell wird angemerkt, daß im Zuge der vorgesehenen Novellierung auch im 

§ 15 Abs. 1 Land- und forstwirtschaftliches Bundesschulgesetz der Beistrich 

zwischen den Worten "Unterricht" und "Kunst" durch das Wort "und" zu ersetzen 

und die daran anschließenden Worte "und Sport" zu eliminieren wären. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

J) 

8. April 1994 

Für den Bundesminister: 

Dr. Schultes 
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